
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundesrepublik Deutschland 
 Die Bundeskanzlerin Berlin, den 23. März 2020 
 
 
 
 
An den 
Präsidenten des 
Deutschen Bundestages 
 
 
 
Hiermit übersende ich gemäß Artikel 110 Absatz 3 des Grundgesetzes den von der 
Bundesregierung beschlossenen 
 

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum 
Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2020) 

 
mit Begründung. 
 
Die Entwürfe des Gesamtplans und der Einzelpläne sind beigefügt. 
 
Federführend ist das Bundesministerium der Finanzen. 
 
 
 
 
Dr. Angela Merkel 
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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 
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Entwurf eines Gesetzes 
über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2020 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2020) 
 
 

Der Deutsche Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 

Artikel 1 
Das Haushaltsgesetz 2020 vom 21. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2890) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Absatz 1 wird die Angabe „362 000 000 000“ 
durch die Angabe 484 487 192 000“ ersetzt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, zur Deckung von Ausgaben für das Haus-
haltsjahr 2020 Kredite bis zur Höhe von 155 987 192 
000 Euro aufzunehmen.“ 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Dem Kreditrahmen nach Absatz 1 wachsen die Be-
träge zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2020 fällig 
werdenden Krediten zu; deren Höhe ergibt sich aus 
dem Saldo der im Kreditfinanzierungsplan (Teil IV 
des Gesamtplans) ausgewiesenen Ausgaben zur Til-
gung von Krediten (Nummer 2) und den sonstigen 
Einnahmen zur Schuldentilgung (Nummer 1.2).“ 

c) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „10 Prozent“ 
durch die Angabe „20 Prozent“ ersetzt. 

d) In Absatz 9 Satz 1 wird die Angabe „10 Prozent“ 
durch die Angabe „20 Prozent“ ersetzt. 

e) In Absatz 9 Satz 2 wird die Angabe „10 Prozent“ 
durch die Angabe „20 Prozent“ ersetzt. 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „465 180 
000 000“ durch die Angabe „821 710 000 000“ 
ersetzt. 

b) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe 
„148 000 000 000“ durch die Angabe „160 000 
000 000“ersetzt. 

c) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe 
„58 000 000 000“ durch die Angabe „80 000 000 
000“ ersetzt. 

d) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird die Angabe 
„32 470 000 000“ durch die Angabe 35 000 000 
000“ ersetzt. 

e) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 wird die Angabe 
„130 000 000 000“ durch die Angabe „430 000 
000 000“ ersetzt. 

f) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 wird die Angabe 
„80 000 000 000“ durch die Angabe „100 000 
000 000“ ersetzt. 

g) In Absatz 7 Satz 1 wird die Angabe „20 Prozent“ 
durch die Angabe „30 Prozent“ ersetzt. 

4. In § 5 Absatz 3 werden die Wörter „Nummern 2 bis 
5“ durch die Wörter „Nummern 1 bis 5“ ersetzt. 

Artikel 2 

Der Bundeshaushaltsplan 2020 wird nach Maßgabe des 
diesem Gesetz als Anlage beigefügten Nachtrags geän-
dert. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in 
Kraft. 
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Begründung 
 
A. Allgemeiner Teil 
 
I. Ausgangslage 

Die Corona-Krise und die damit verbundenen nationa-
len und internationalen Maßnahmen zur Eindämmung 
der Pandemie wirken sich auf nahezu alle Bereiche der 
Gesellschaft aus. Die notwendige kurzfristige Stärkung 
des Gesundheitssystems erfordert erhebliche Anstren-
gungen auf allen Ebenen. 

Zugleich belasten die einschränkenden Maßnahmen 
Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Für das Jahr 2020 muss 
von einem deutlichen Rückgang des Bruttoinlands-
produktes ausgegangen werden. 

Mit umfassenden finanzwirksamen Maßnahmen tritt der 
Bund den Auswirkungen der Pandemie sowohl im Hin-
blick auf die gesundheitlichen als auch die wirtschaft-
lichen Herausforderungen entschlossen entgegen. Insge-
samt werden mit dem Nachtragshaushaltsgesetz zusätz-
liche Ausgaben von 122 487 Millionen Euro veran-
schlagt.  

Mit den zusätzlichen Ausgaben werden kurzfristig der 
Gesundheitsschutz und das Gesundheitssystem erheb-
lich gestärkt sowie die Folgen für Wirtschaft, Unter-
nehmen und Beschäftigte begrenzt. Zur Unterstützung 
von kleinen Unternehmen und Soloselbstständigen 
werden zentral Ausgaben in Höhe von 50 000 Millionen 
Euro veranschlagt. Um flexibel und kurzfristig auf die 
weitere Entwicklung der Pandemie und ihrer Folgen 
reagieren zu können, wird eine Vorsorge in Höhe von 
55 000 Millionen Euro getroffen, die kurzfristig für 
weitere Vorhaben zur unmittelbaren Pandemiebekämp-
fung genutzt werden kann. 

Gleichzeitig ist mit einem Anstieg der Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes, wie Arbeitslosengeld 
II und Kosten der Unterkunft und Verpflegung zu rech-
nen. 

Mit einem auf 821 710 Millionen Euro ausgeweiteten 
Gewährleistungsrahmen soll die Liquidität der Unter-
nehmen verbessert und die Programme der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau sowie Flexibilisierungen der Regeln 
für Kurzarbeit und im Steuerbereich ergänzt werden. 
Auch für die auslandsbezogenen Gewährleistungen wird 
der Ermächtigungsrahmen angepasst. 

Für mögliche Schadensfälle im Gewährleistungs- und 
Garantiebereich, die insbesondere in Folge der konjunk-
turellen Verwerfungen auf Grund der Pandemie entste-
hen können, erhöht die Bundesregierung ihre Vorsorge 
um rund 5 900 Millionen Euro. 

Neben zusätzlichen Ausgaben ist mit Steuerminderein-
nahmen beim Bund in Höhe von rund 33 500 Millionen 
Euro zu rechnen. 

Um flexibel auf den möglichen Finanzierungsbedarf zu 
reagieren und die Finanzierung der Maßnahmen sicher-
zustellen, werden die Ermächtigungen zum Aufbau von

Eigenbeständen und zur Kassenverstärkung erhöht. 
Eigenbestände des Bundes stellen ein flexibles wie auch 
kostengünstiges Instrument zur kurzfristigen Beschaf-
fung von Liquidität für den Bund dar. Sie können so-
wohl auf dem Sekundärmarkt veräußert als auch für 
besicherte Geldmarktgeschäfte des Bundes eingesetzt 
werden. Die Erhöhung der Kassenverstärkungskredite 
ermöglicht es dem Bund, kurzfristig mehr Geld zur 
Steuerung der Liquidität aufzunehmen. 

Das Nachtragshaushaltsgesetz 2020 dient der Schaffung 
der haushaltsrechtlichen Ermächtigung zur Finanzierung 
von Maßnahmen des Bundes zur Bekämpfung der Aus-
wirkungen des Corona-Virus. 

II. Artikel 115 des Grundgesetzes 

Nach Artikel 115 des Grundgesetzes ist eine strukturelle 
Neuverschuldung des Bundes in Höhe von maximal 
0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) zulässig. 

Diese Kreditobergrenze kann gemäß Artikel 115 Ab-
satz 2 Satz 6 des Grundgesetzes im Falle von Natur-
katastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, 
die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die 
staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, auf 
Grund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder 
des Deutschen Bundestages überschritten werden. 

Näheres legt das Artikel 115-Gesetz vom 10. August 
2009 (BGBl. I S. 2702, 2704) fest, das zuletzt durch 
Artikel 245 der Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl. I S. 1474) geändert wurde. 

Gemäß den Vorgaben in § 4 der Verordnung über das 
Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente 
nach § 5 des Gesetzes zur Durchführung von Arti-
kel 115 des Grundgesetzes vom 9. Juni 2010 (BGBl. I 
S. 790) ist die Konjunkturkomponente bei Nachträgen 
zum Haushaltsgesetz entsprechend zu aktualisieren. 
Danach ergibt sich folgende maximal zulässige Netto-
kreditaufnahme: 

 
 

Berechnung der zum Nachtragshaushalt aktualisier-
ten maximal zulässigen Nettokreditaufnahme des 
Jahres 2020 

Maximal zulässige struk-
turelle Nettokreditauf-
nahme in Prozent des BIP 

0,35  

Nominales BIP des der 
Haushaltsaufstellung 
vorangegangenen Jahres  

3 344 370 Millionen 
Euro 

Nach der Schuldenregel 
maximal zulässige struk-
turelle Nettokreditauf-
nahme 

11 705 Millionen Euro 
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abzüglich Konjunktur-
komponente (derzeit 
negativ) 

-50 129  Millionen Euro 

abzüglich Saldo der fi-
nanziellen Transaktionen 
(derzeit negativ) 

-266 Millionen Euro 

Nach der Schuldenregel 
maximal zulässige Netto-
kreditaufnahme 

62 100  Millionen Euro 

Rundungsdifferenzen möglich 

 

Der Neuberechnung der Konjunkturkomponente liegt 
eine aktualisierte Einschätzung der wirtschaftlichen 
Entwicklung zu Grunde, die sich mangels verfügbarer 
aktueller Daten an den Erfahrungen der Finanzkrise 
2008/2009 orientiert. 

Der Entwurf des Nachtragshaushalts 2020 sieht eine 
Nettokreditaufnahme in Höhe von 155 987 Millionen 
Euro vor. In die Berechnung der für die Schuldenregel 
relevanten Nettokreditaufnahme einzubeziehen sind 
neben der Nettokreditaufnahme des Bundeshaushalts 
auch die Finanzierungssalden der Sondervermögen, 
„Energie- und Klimafonds“, „Aufbauhilfe“, „Kommu-
nalinvestitionsförderungsfonds“, „Digitale Infrastruk-
tur“ und „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreu-
ungsangebote für Kinder im Grundschulalter“. Insge-
samt haben diese Sondervermögen einen negativen 
Finanzierungssaldo in Höhe von 5 868 Millionen Euro. 
Damit kommt es im Jahr 2020 zu einer Überschreitung 
der zulässigen Kreditobergrenze in Höhe von 99 755 
Millionen Euro. 

Die Corona-Pandemie stellt eine außergewöhnliche 
Notsituation dar, die sich der Kontrolle des Staates 
entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beein-
trächtigt. Die Vorgaben des Artikels 115 des Grundge-
setzes und des Artikel 115-Gesetzes sind bei entspre-
chendem Beschluss der Mehrheit der Mitglieder des 
Deutschen Bundestages zur Überschreitung der Kredit-
obergrenze in gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 des 
Grundgesetzes eingehalten. Der Beschluss ist gemäß 
Artikel 115 Absatz 2 Satz 7 des Grundgesetzes mit 
einem Tilgungsplan zu verbinden. 

III. Gleichstellung von Frauen und Männern 

Unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung wurden die 
Regelungen des Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 da-
raufhin untersucht, ob sie den unterschiedlichen Le-
benssituationen und Interessen von Frauen und Männern 
gerecht werden. Dabei wurde festgestellt, dass mit dem 
Nachtragshaushaltsgesetz 2020 im engeren Sinne, dem 
Gesamtplan und den Übersichten zum Nachtragshaus-
haltsgesetz 2020 sowie den Einzelplänen lediglich der 
finanzielle Rahmen der Fachpolitiken beschrieben wird. 
Mit dem Haushalt werden daher geschlechtsspezifische 
Rollen- und Aufgabenverteilungen nicht festgeschrieben 
oder verändert. Es bleibt Aufgabe der jeweiligen Fach-
politik, bei Inanspruchnahme des finanziellen Ermächti-
gungsrahmens mögliche Wirkungen zu berücksichtigen. 

IV. Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltig-
keitsstrategie 

Der Entwurf des Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan 
2020 steht im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie 
der Bundesregierung. Die Bundesregierung misst den 
Erfolg ihrer Bemühungen um eine nachhaltige Entwick-
lung anhand von bestimmten Indikatoren und darauf 
bezogenen Zielen, die sich in ihrer Systematik an den 
globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten 
Nationen orientieren. Das Nachtragshaushaltsgesetz 
2020 hat mit der Ermächtigung zur Nettokredit-
aufnahme zwar Auswirkungen auf den Indikator Staats-
verschuldung des im Rahmen der nationalen Nachhal-
tigkeitsstrategie unterstützten globalen Nachhaltigkeits-
ziels "Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachs-
tum" (SDG 8). Zugleich wird aber mit dem Nachtrags-
haushaltsgesetz der finanzielle Ermächtigungsrahmen 
geschaffen, um in der Corona-Krise Wirtschaft, Unter-
nehmen und Beschäftigte vor negativen Folgen zu 
schützen und Arbeitsplätze zu erhalten. Es trägt damit 
auch zur Erreichung dieses Ziels (SDG 8) bei. Die 
Maßnahmen des Nachtragshaushaltsgesetzes dienen in 
besonderem Maße überdies dem Erhalt von Gesundheit 
und Wohlergehen und leisten auch damit einen Beitrag 
im Rahmen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. 

V. Erfüllungsaufwand 

1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
sowie für die Wirtschaft 

Der Bundeshaushalt ermächtigt die Bundesregierung, 
Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. 
Ansprüche oder Verpflichtungen werden damit hin-
gegen weder begründet noch aufgehoben. Dies gilt auch 
für den durch den Nachtragshaushalt geänderten Haus-
haltsplan. Es bleibt Aufgabe der Fachpolitik, etwaigen 
Erfüllungsaufwand bei Inanspruchnahme des finan-
ziellen Ermächtigungsrahmens zu prüfen und ange-
messen zu gestalten. 

Daher entsteht durch das Nachtragshaushaltsgesetz 
2020 für die Bürgerinnen und Bürger wie auch für die 
Wirtschaft kein Erfüllungsaufwand. 

Das Regelungsvorhaben unterliegt nicht der „One in, 
one out“-Regel der Bundesregierung. 

Mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2020 werden keine 
Informationspflichten für Bürgerinnen und Bürger so-
wie für die Wirtschaft eingeführt, vereinfacht oder ab-
geschafft. 

2. Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Durch die Regelungen des Nachtragshaushaltsgesetzes 
2020 entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Ver-
waltung, da die Bundesregierung nur ermächtigt wird, 
Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.  
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VI. Weitere Kosten 

1. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau 

Durch die Regelungen des Nachtragshaushaltsgesetzes 
2020 sind keine Auswirkungen auf die Einzelpreise und 
das Preisniveau zu erwarten. Ob und inwieweit sich 
durch die jeweiligen Maßnahmen das Preisniveau und 
die Einzelpreise ändern, hängt von den wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen und vom Verhalten der am Wirt-
schaftsprozess Beteiligten ab. 

2. Weitere Kosten der Wirtschaft 

Die Regelungen des Nachtragshaushaltsgesetzes er-
mächtigen die Bundesregierung, Ausgaben zu leisten 
und Verpflichtungen einzugehen, die insbesondere auch 
die Wirtschaft vor den Folgen der Corona-Pandemie 
schützen. Mit dem Nachtragshaushaltsgesetz werden 
Ansprüche weder begründet noch aufgehoben. Weitere 
Kosten für die Wirtschaft entstehen daher nicht. 

VII. Befristung; Evaluation 

Das Nachtragshaushaltsgesetz gilt nur für das Haus-
haltsjahr 2020 und ist daher befristet. 

Eine separate Evaluation braucht nicht zu erfolgen, da 
eine solche der Haushalts- und Wirtschaftsführung des 
Bundes immanent ist. 

 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 

Nummer 1 

Mit der Änderung wird das Volumen des Gesamt-
abschlusses angepasst. 

Nummer 2 

Das Bundesministerium wird ermächtigt, zur Deckung 
von Ausgaben Kredite aufzunehmen (Netto-

kreditermächtigung). Zudem werden die jeweiligen 
Ermächtigungsrahmen zur Aufnahme von Krediten zum 
Aufbau von Eigenbeständen und Kassenverstärkungs-
krediten angepasst. 

Nummer 3 

Der Ermächtigungsrahmen für das Gesamtvolumen der 
Gewährleistungen und die Ermächtigungsrahmen der 
jeweiligen Kategorien werden angepasst. 

Zudem wird der prozentuale Anteil für die Überschrei-
tung des Ermächtigungsrahmens für Gewährleistungen 
mit Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deut-
schen Bundestages erhöht.  

Nummer 4 

Mit der Änderung wird für das laufende Jahr die einsei-
tige Deckungsfähigkeit der in die Haushaltsflexibilisie-
rung einbezogenen Einzeltitel der Hauptgruppe 4 (Per-
sonalausgaben) auf eine gegenseitige Deckungsfähigkeit 
(bis zu 20 Prozent des jeweiligen Ausgabenbereichs) 
zugunsten der weiteren in § 5 Absatz 2 Nummern 2 bis 
5 aufgeführten Ausgabenbereiche ausgeweitet. Damit 
können etwaige im Haushaltsvollzug auftretende Min-
derbedarfe bei den genannten Personalausgaben zur 
Deckung von gerade in der Corona-Krise möglicher-
weise kurzfristig auftretenden Mehrbedarfen in den 
weiteren genannten Ausgabenbereichen flexibel genutzt 
werden. 

Zu Artikel 2 

Anpassung des Bundeshaushaltsplans 2020 an die durch 
diesen Nachtrag geänderten Haushaltsansätze und Er-
mächtigungen. 

Zu Artikel 3 

Die Vorschrift regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Nachtragshaushaltsgesetzes. 
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